
Aufgestellt: Berlin, den 12. Februar 2013 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Wirtschaft und Stadtentwicklung  

Stadtentwicklungsamt 
 

gez. Richter gez. Gräff gez. M. Dreßler 

Fachbereichsleiter Vermessung Bezirksstadtrat Fachbereichsleiterin Stadtplanung 

 

              Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom 04. März 2013 bis einschließlich 05. April 2013 öffentlich ausgelegt. 

                              Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am 24.10 2013 beschlossen. 

 

Berlin, den 05.11.2013 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Wirtschaft und Stadtentwicklung 

Stadtentwicklungsamt 
 

gez. Weißbach 

Amtsleiter 

 

Der Bebauungsplan ist auf Grund des §10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 und §11 Abs. 1 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

 

Berlin, den 11. Juni 2014 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
 

gez. Komoß  gez. C. Gräff 

Bezirksbürgermeister  Bezirksstadtrat 

Die Verordnung ist am 1.Juli 2014 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 222 verkündet worden. 
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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90)

vom 18. Dezember 1990.
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Katastergrenzen wurden (tlw.) durch Digitalisierung aus der Flurkarte 
1:1000 bestimmt und in den Lageplan übertragen. Abweichungen zur 
Örtlichkeit sind deshalb nicht auszuschließen! Es können aber daraus 
keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden. Notfalls ist der 
genaue Grenzverlauf durch eine örtliche Grenzherstellung festzustellen. Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.

Textliche Festsetzungen  
 
1. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der 

Festsetzungen.  
                                                                                                                       

2. Die Fläche mit Bindungen zum Anpflanzen ist mit einer mindestens 2 m 
breiten ununterbrochenen Laubgehölzhecke zu bepflanzen und pro 
angefangene 50 m2 ist ein Laub- oder Obstbaum zu pflanzen. Die 
Bepflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.  

 
3. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen 

Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche 
Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten Art 
enthalten, außer Kraft. 

 
Hinweis: 
Bei der Anwendung der textlichen Festsetzung Nr. 2 wird die Verwendung 
von Arten der der Begründung beigefügten Pflanzliste empfohlen. 
 
Nachrichtliche Übernahme: 
Das Plangebiet befindet sich im Wasserschutzgebiet  des Wasserwerks 
Kaulsdorf in der weiteren Schutzzone III B; die Verbotstatbestände der 
einschlägigen Wasserschutzgebietsverordnung sind zu beachten. 
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im  B e z irk  M a rz a h n -H e lle rsd o rf , 

O rts te il B ie sd o rf 

 

A b ze ic h n u n g  
 

 

Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000
Stand: Januar 2013

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt dieser Abzeichnung 
mit dem Inhalt der Urschrift des Bebauungsplanes XXI-32b-2 
vom 11. Juni 2014 übereinstimmt. 
 
Berlin, den 
 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abteilung Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Stadtentwicklungsamt 
Fachbereich Vermessung 
 
 
 
Im Auftrag 
 
Vervielfältigungen sind nicht erlaubt. 
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